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Erste Satzung zur Änderung der Satzung vom 19.12.2018 der Stadt Wuppertal 
über die Begründung eines besonderen Vorkaufsrechts für die 
Bundesgartenschau (Vorkaufssatzung BUGA) vom 15.08.2023 

Aufgrund der § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), Zuletzt geändert durch Art. 1 G zur 
Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur Änd. kommunalrechtlicher 
Vorschriften vom 13.4.2022 (GV. NRW. S. 490) in Verbindung mit § 25 Absatz 1 Satz 1 Nr.2 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 1, 2 G zur sofortigen Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energien im Städtebaurecht vom 4.1.2023 (BGBl. 
I Nr. 6), hat der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 08.05.2023 die folgende Satzung 
beschlossen: 

Präambel 

Der Rat der Stadt Wuppertal hat mit Empfehlung vom 30.08.2017 (VO/0710/17) die 
Verwaltung beauftragt, eine Machbarkeitsstudie für eine mögliche Bundesgartenschau 
(BUGA) erarbeiten zu lassen, die die Rahmenbedingungen und die Umsetzbarkeit einer BUGA 
in Wuppertal untersuchen sollte. Am 16.11.2021 hat die Verwaltung dem Rat der Stadt die 
abschließende Machbarkeitsstudie des Büros RMP Stephan Lenzen LA für ein Konzept zur 
BUGA 2031 zur Beschlussfassung vorgelegt. Am 24.08.2022 wurde nach einem positiven 
Bürgerentscheid die Bewerbung der Stadt Wuppertal zur Ausrichtung der Bundesgartenschau 
2031 in Wuppertal offiziell an die Deutsche Bundesgartenschaugesellschaft (DBG) übergeben. 
Die Durchführung der BUGA 2031 wurde von der DBG bereits bestätigt. 

Zielsetzungen des vorgelegten Konzeptes ist es insbesondere neue Verbindungsachsen zu 
schaffen. Durch die Neuanlage weiterer Grünzüge sollen stadtnahe Erholungsräume 
entstehen und durch die Umsetzung der geplanten Schlüsselprojekte, wie z.B. der Seilbahn 
über dem Wuppertaler Zoo und der Fußgängerhängebrücke über der Wupperpforte, werden 
überörtliche Verknüpfungen etabliert. Nach der BUGA soll ein Teil der Flächen für eine weitere 
städtebauliche Entwicklung genutzt werden. Die Stadt Wuppertal plant die Schaffung neuer 
Quartiere und zieht dafür entsprechende städtebauliche Maßnahmen, wie z.B. die Aufstellung 
von Bebauungsplänen in Betracht. Dadurch können perspektivisch dringend benötigte 
Wohnbauflächen geschaffen werden. Aufgrund des aktuellen Planungsstandes kann jedoch 
noch nicht mit der Aufstellung von Bebauungsplänen begonnen werden. 

Aufgrund eines zwischenzeitlich im Entwicklungsverfahren der Buga-Konzeption veränderten 
Flächenzuschnittes der Buga wird für die Realisierung des neuen Konzeptes der Ankauf 
ergänzender Flächen zwingend, andere Flächen entfallen. Zu diesem Zwecke ändert die Stadt 
Wuppertal die Vorkaufssatzung vom 27.12.2018, um einen Zugriff auf relevante Grundstücke 
zu ermöglichen, eine geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleisten zu können und um 
dem Ankauf von Flächen durch Dritte zum Zweck der Spekulation zu verhindern. 

Zielsetzung der Vorkaufssatzung ist es, Flächen, die für die Realisierung der BUGA erforderlich 
sind, zum Verkehrswert ankaufen zu können sowie die langfristig für eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung benötigten Flächen im Sinne einer zielgebunden gemeindlichen 
Bodenvorratspolitik erwerben zu können. 
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§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung umfasst in Abänderung zu § 1 der Satzung der 
Stadt Wuppertal über die Begründung eines besonderen Vorkaufsrechts für die 
Bundesgartenschau nun folgende Flurstücke: 
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Gemarkung Elberfeld: 

 Flur 250, Flurstücke: 44, 57 

 Flur 284, Flurstück 39/20 

 

Das besondere Vorkaufsrecht gilt für alle Grundstücke und Grundstückteile innerhalb der in 
den Lageplänen – Geltungsbereich Teil A Tesche sowie Geltungsbereich Teil B Königshöhe -
dargestellten Flächen (Anlagen 01 und 02 der 1. Änderungssatzung). 

Die Lagepläne sind Bestandteil dieser Satzung. Die Vorkaufssatzung kann vom Tage der 
Bekanntmachung an im Rathaus-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal, im Ressort 
101, Stadtentwicklung und Städtebau, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 

 

§ 2 Besonderes Vorkaufsrecht 

Die Stadt Wuppertal setzt zur Sicherung der städtebaulichen Entwicklung im Sinne des 
§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB in der jeweils gültigen Fassung für die in den beigefügten 
Lageplänen dargestellten und unter § 1 dieser Änderungssatzung aufgelisteten Grundstücke 
ein besonderes Vorkaufsrecht fest. 

 

§ 3 Befristung des besonderen Vorkaufsrechtes 

Die Satzung über das besondere Vorkaufsrecht tritt außer Kraft, wenn die Stadt Wuppertal die 
Planungen für die Durchführung einer Bundesgartenschau per Ratsbeschluss vorzeitig einstellt 
oder spätestens nach der Durchführung der Bundesgartenschau im Jahr 2031. 

 

§ 4 Begründung, Inkrafttreten 

Die als Anlage 03 beigefügte Begründung zur 1. Änderungssatzung ist Bestandteil dieser 
Satzung.  

 

Diese Änderungssatzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 

_________________________ 

 

Ich bestätige, dass 

- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Satzungsausfertigung mit dem Ratsbeschluss 

übereinstimmt. 
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_________________________ 

 

Die vorstehende Satzung, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 08.05.2023 beschlossen 

hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

_________________________ 

Hinweis: 

 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende 

Satzung nach Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 

werden, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und 

dabei die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Wuppertal, den 15.08.2023 

gez. 

 

Uwe Schneidewind 

Oberbürgermeister 
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Anlage 01: Geltungsbereich Teil A Tesche 

 

 

 

Ohne Maßstab 
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Anlage 02: Geltungsbereich Teil B Königshöhe 

 

 

 

Ohne Maßstab 
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Anlage 03: Begründung zur Vorkaufssatzung BUGA 

Begründung zur Satzung der Stadt Wuppertal über die Begründung eines 
besonderen Vorkaufsrechts für die Bundesgartenschau  

(Vorkaufssatzung BUGA) 

 

Gliederung 

 

Vorwort 

1. Räumlicher Geltungsbereich 

2. Begründung des besonderen Vorkaufsrechts 

3. Befristung des besonderen Vorkaufsrechtes 

4. Weiteres Verfahren 

 

Vorwort 

 

Der Rat der Stadt Wuppertal hat mit Empfehlung vom 30.08.2017 (VO/0710/17) die 
Verwaltung beauftragt, eine Machbarkeitsstudie für eine mögliche Bundesgartenschau 
(BUGA) erarbeiten zu lassen, die die Rahmenbedingungen und die Umsetzbarkeit einer BUGA 
2031 in Wuppertal untersuchen sollte. Das Büro RMP Stephan Lenzen LA hat in Abstimmung 
mit der Verwaltung verschiedene Flächenpotenziale in Wuppertal geprüft und ein erstes 
Konzept für die BUGA entwickelt.  

Aufgrund der aktuellen Entwicklung und der nicht Verfügbarkeit von Flächenarealen im 
nördlichen Bereichs Tesche musste die Konzeption der BUGA angepasst werden.  Die aktuelle 
Fassung der Machbarkeitsstudie ist vom Rat der Stadt am 16.11.2021 beschlossen worden. 
Hierauf gründend hat ein Bürgerentscheid am 30.05.2022, die Einreichung der 
Bewerbungsunterlagen bei der Deutschen Gartenschaugesellschaft bestätigt. Die Planungen 
der Umsetzung dieser veränderten Konzeption laufen bereits. 

Aufgrund der veränderten Flächenzuschnittes im Bereich Tesche muss nunmehr auch die 
Vorkaufsrechtssatzung angepasst werden. Da sich die grundsätzlichen 
stadtentwicklungspolitischen Ziele sowie die inhaltliche Ausrichtung der BUGA nicht geändert 
hat, wird die bestehende Satzung vom 27.12.2018 entsprechend des geänderten Umgriffes 
angepasst.  Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Ankunftsorten für die 
Besucher*innen der BUGA und den Erreichbarkeiten der der BUGA Flächen. 

 

1. Räumlicher Geltungsbereich 

Wie in der Grundkonzeption aus dem Jahre 2018 liegt auch im überarbeiten Konzept aus dem 
Jahre 2021 des Büro RMP Stephan Lenzen LA der Focus auf den beiden Kernarealen „Tesche“ 
und der „Wupperpforte“.  
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Weiterhin gilt also: 

Zusammen ergeben die verfügbaren Flächen den Raum für eine einzigartige BUGA, die den 
besonderen Rahmenbedingungen in Wuppertal Rechnung trägt und die Chancen für 
innovative (technische) Projekte eröffnet, ganz in der Tradition Wuppertals. Eingebunden in 
die Konzeption wird dabei das Alleinstellungsmerkmal Wuppertals, die Schwebebahn. Sie ist 
verbindendes Element und seit jeher eine besondere Attraktion.  

Das Besondere an der geplanten Ausstellung sind die Brückenschläge, die die vorhandenen 
gewachsenen Grünflächen und Erholungsziele mit neuen Park- und Ausstellungsflächen 
verbinden werden. Aufgrund des dezentralen Konzeptes ist insbesondere die Sicherung der 
Verbindungsachsen relevant. Aus diesem Grund stellt die Stadt Wuppertal eine 
Vorkaufssatzung auf. 

Die erste westlich in Vohwinkel gelegene Fläche umfasst die Freiräume auf den Tescher 
Wiesen. In diesem Teilbereich soll ein Wiesenpark entstehen, der als Nord-Süd-Achse geplant, 
in das Tal führen wird. Der zweite konzeptionelle Teil der Bundesgartenschau umfasst die zwei 
vorhandenen Waldparkflächen Königshöhe und Kaiserhöhe an der Wupperpforte. Aufgrund 
dieser zweigeteilten Struktur des Geländes der Bundesgartenschau, wird die Vorkaufssatzung 
für die benötigten Flächen ebenfalls zwei Teilbereiche umfassen, zum einen den 
Geltungsbereich Teil A „Tesche“ und zum anderen den Geltungsbereich Teil B „Königshöhe“. 
Beide Geltungsbereiche beschränken sich dabei jeweils auf die benötigten 
Ausstellungsflächen und auf die Flächen, die für die Verbindungsachsen erforderlich sind. 
Aufgrund der Eigentümerstrukturen im Bereich Kaiserhöhe ist dort keine Vorkaufssatzung 
erforderlich.  

 

Da die jeweiligen Geltungsbereiche sich an dem Sicherungsbedürfnis für das Gelände der 
Bundesgartenschau orientieren, ist die Abgrenzung nicht parzellengenau gewählt worden. In 
der Aufzählung der betroffenen Flurstücke sind dementsprechend auch Flurstücke 
aufgenommen, deren Flächen nur anteilig für die Umsetzung des Konzeptes der BUGA 
benötigt werden. 

 

Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung umfasst nun folgende Flurstücke: 

Gemarkung Vohwinkel: 
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Gemarkung Elberfeld: 

 Flur 250, Flurstücke: 44, 57 

 Flur 284, Flurstück 39/20 
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Bestandteil der Vorkaufssatzung sind zwei Lagepläne für die beiden geplanten Kernareale der 
BUGA - „Tesche“ und „Königshöhe“.  

Die Vorkaufssatzung und die zwei zusätzlichen Lagepläne für die Geltungsbereiche Teil A 
„Tesche“ sowie Teil B „Königshöhe“ der geplanten BUGA, können vom Tage der 
Bekanntmachung an im Rathaus-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal, im Ressort 
101, Stadtentwicklung und Städtebau, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
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Abbildung 1: Geltungsbereich Teil A Tesche 
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Abbildung 2: Geltungsbereich Teil B Königshöhe 
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2. Begründung des besonderen Vorkaufsrechts 

Im Gegensatz zum allgemeinen Vorkaufsrecht gem. § 24 BauGB greift das besondere 
Vorkaufsrecht gem. § 25 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 bereits im Frühstadium städtebaulicher Maßnahmen, 
um Grundstücke gezielt für die Umsetzung dieser Maßnahmen ankaufen zu können. Die 
Anforderungen an den Erlass einer Vorkaufssatzung sind dementsprechend gering. 

Ziel der Vorschrift ist, dass die Gemeinde eine langfristig angelegte, an städtebaulichen Zielen 
gebundene gemeindliche Bodenvorratspolitik vorantreiben kann, um eine bestimmte 
städtebauliche Entwicklung umsetzen zu können. Die Absicht ist somit die Erleichterung der 
späteren Umsetzung der Planungen. Gemäß des § 25 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 unterliegen sowohl 
bebaute als auch unbebaute Grundstücke dem besonderen Vorkaufsrecht. Dies ist für den 
Anwendungsfall der Vorkaufssatzung BUGA für die Stadt Wuppertal von besonderem Vorteil. 

In dem konkreten Anwendungsfall dient die Vorkaufssatzung dem Ankauf der benötigten 
Flächen für die geplante BUGA 2031, dem Ankauf der Flächen für die Verbindungsachsen und 
der Entwicklung der Kernflächen im Bereich Tesche nach der Durchführung der 
Bundesgartenschau als Wohnbaufläche. Beide Ziele dienen dem Wohl der Allgemeinheit. 

Der Rat der Stadt Wuppertal hat die Machbarkeitsstudie „Bundesgartenschau Wuppertal“ am 
17.12.2018 in seiner Ratssitzung als Grundlagenkonzept für die BUGA und als informelles 
städtebauliches Entwicklungskonzept für die Nachnutzung der Flächen beschlossen.  

Derzeit werden die betroffenen Flurstücke überwiegend landwirtschaftlich genutzt. 
Abgesehen von wenigen bebauten Grundstücken sind des Weiteren Kleingärten und 
Gehölzstrukturen Teil der Vorkaufssatzung. Die Flächen sind für einen Großteil der 
Allgemeinheit nicht nutzbar. Die Planungen zur BUGA 2031 eröffnen ganz neue Optionen für 
die städtebauliche Entwicklung. Die Schaffung von stadtnahen Grün- und 
Naherholungsflächen bietet neue Möglichkeiten. Die herausragenden Schlüsselprojekte der 
BUGA sind auf Dauer angelegte Publikumsmagnete und eröffnen als weitere 
Alleinstellungsmerkmale für die Stadt neue Optionen im Bereich Tourismus.  

Wuppertal hat einen hohen Bedarf an zusätzlichen Wohnbauflächen. Aufgrund der dicht 
bebauten Stadtstrukturen ist dieser relativ schwer zu realisieren. Im Westen im Bereich des 
Geltungsbereich Teil A Tesche ergibt sich nach der BUGA die Möglichkeit, auf einem 
ehemaligen Bahnareal dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Neue Verbindungen z. B. 
zur Nordbahntrasse und zur Schwebebahn erhöhen dauerhaft die Wohnqualität. Die 
geschaffenen Zugänge zu dem Gelände könnten für die Umsetzung neuer Siedlungsbereiche 
ebenfalls genutzt werden. Der realisierte Spiel- und Sportpark wäre sowohl für vorhandene 
Wohngebiete als auch für die neu geplanten Quartiere dauerhaft eine Attraktion. Diese ersten 
Überlegungen zur Nachnutzung müssen durch städtebauliche Maßnahmen, konkret durch die 
Aufstellung von Bebauungsplänen im Detail ausgearbeitet werden. Grundlage hierfür bieten 
die städtebaulichen Qualifizierungsverfahren, die im Rahmen der BUGA Vorbereitung und 
Umsetzung ausgelobt werden. 

 

Durch die Umsetzung der Seilbahn und der Hängebrücke über die Wupperpforte wird im 
Geltungsbereich Teil B Königshöhe langfristig ein Tourismusschwerpunkt für Wuppertal 
entstehen, von dem die Wuppertaler BürgerInnen ebenso profitieren werden wie 
Wuppertaler Unternehmen im Gastronomie- und Hotelgewerbe. Hier könnten zusätzliche 
Arbeitsplätze entstehen. Die Inszenierung der Wupperpforte durch die neue Fußgängerbrücke 
sowie die Einbindung der historischen Aussichtstürme wird dauerhaft Besucher anziehen. 
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Durch die Aufwertung der Waldparks entsteht ein direkter Nutzen auch für die Anwohner. Die 
Seilbahn schafft eine neue Perspektive für den Zoo. Die Tiere von oben betrachten zu können, 
ist eine Möglichkeit die Besucherzahlen zu steigern und die Problematik der schwierigen 
Topografie für den Zoo und seine BesucherInnen zu lösen. Gleichzeitig ist die Seilbahn eine 
wichtige Verbindung der überörtlichen Wegenetze. Die Anbindung der Sambatrasse trägt dem 
Ziel Rechnung, Wuppertal zu einer fahrradfreundlichen Stadt umzugestalten.  

Mit welchen konkreten städtebaulichen Maßnahmen, die Konzepte der BUGA im Bereich 
Königshöhe langfristig gesichert werden können, wird noch entschieden werden. Denkbar 
wäre auch die Aufstellung eines Bebauungsplanes gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB, um die 
Zielsetzung des Waldparks Königshöhe dauerhaft zu sichern. Grundsätzlich lassen sich diese 
Visionen für Wuppertal aber nur mit dem Erwerb der benötigten Flurstücke umsetzen. Eine 
BUGA Wuppertal 2031 kann nur realisiert werden, wenn ein Großteil der Flächen im 
städtischen Eigentum ist bzw. über entsprechende städtebauliche Verträge gesichert werden. 
Um die Flächen z.T. überhaupt erwerben zu können dient die Vorkaufssatzung. 

Ein weiterer Grund für die Aufstellung der Vorkaufssatzung zum jetzigen Zeitpunkt ist das Ziel, 
das Ansteigen der Grundstückspreise aufgrund von Spekulationen um die Durchführung einer 
BUGA zu vermeiden. Die Kosten für den Ankauf der benötigten Flächen möglichst gering zu 
halten, dient ebenso dem Wohl der Allgemeinheit. 

 

3. Befristung des besonderen Vorkaufsrechtes 

Das besondere Vorkaufsrecht dient der Stadt Wuppertal zur Sicherung einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung, in diesem Fall der Realisierung der BUGA 2031 sowie der 
städtebaulichen Entwicklung der Ausstellungsflächen nach dem Ende der BUGA. Aufgrund des 
aktuellen Planungsstandes zur BUGA wird daher explizit eine Außerkrafttretensregelung in die 
Satzung aufgenommen. 

Die Satzung tritt automatisch außer Kraft, wenn: 

 der Rat der Stadt Wuppertal die Planungen für die Ausrichtung einer BUGA im Jahre 
2031 per Ratsbeschluss vorzeitig einstellt. 

 die BUGA im Jahr 2031 beendet wird. 

In beiden Fällen entfallen das Sicherungsbedürfnis und damit die Begründung für die 
Vorkaufssatzung. 

 

4. Weiteres Verfahren 

Die Satzung wird gemäß § 25 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BauGB mit Ablauf des Tages im ihrer 
Bekanntmachung in Kraft treten. Ab diesem Tag findet das besondere Vorkaufsrecht für die 
oben genannten Flurstücke Anwendung.  

Die Stadt Wuppertal ist ab diesem Tag grundsätzlich berechtigt, 

 im Falle des Verkaufs eines der genannten Flurstücke innerhalb von drei Monaten per 
Verwaltungsakt in den Kaufvertrag anstelle des Käufers einzutreten und das 
Vorkaufsrecht auszuüben. 

 ein Wertermittlungsverfahren durchzuführen, wenn der vereinbarte Verkaufswert 
den aktuellen Verkehrswert des Grundstückes deutlich überschreitet. Die Stadt hat im 
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Anschluss die Möglichkeit das Grundstück zum aktuell berechneten Verkehrswert zu 
erwerben. In diesem Fall hat der Verkäufer das Recht vom Vertrag innerhalb des 
Ablaufs eines Monats nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes über die Ausübung 
des Vorkaufsrechtes vom Kaufvertrag zurück zu treten 

Grundstückseigentümer im Geltungsbereich dieser Satzung sind verpflichtet, der Stadt 
Wuppertal den Abschluss eines Kaufvertrages über ihr Grundstück unverzüglich anzuzeigen. 

Der Geltungsbereich der „Vorkaufssatzung BUGA“ wird zusätzlich in das 
Geoinformationssystem der Stadt Wuppertal in der Rubrik Vorkaufssatzungen der Stadt 
Wuppertal aufgenommen werden. 
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Ankündigung von Vorarbeiten im Rahmen der Instandhaltungsmaßnahme der 110-kV-

Bahnstromleitung BL 450 Gerresheim – Hagen 

 

Die DB Energie GmbH plant die Instandhaltung der im Jahr 1957 errichteten 110-kV-

Bahnstromleitung BL 450 Gerresheim – Hagen. Die BL 450 verläuft auf einer Länge von ca. 58 km 

durch die Regierungsbezirke Düsseldorf und Arnsberg und besteht aus 209 Masten. Die Sanierung ist 

aufgrund des fortgeschrittenen Alters und der zunehmenden Korrosion des Maststahls nötig, um 

auch weiterhin die gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen einhalten und die technische 

Betriebssicherheit gewährleisten zu können. 

Im Rahmen der Instandhaltungsmaßnahme werden Fundamente und Masten sowie Leiterseile und 

Isolatoren ausgetauscht und dem aktuellen Stand der Technik angepasst. 

 Um die Planungen für das Vorhaben zu präzisieren und die Unterlagen für die 

naturschutzrechtlichen Genehmigungen zu erstellen, müssen Biotoptypenkartierungen sowie 

vereinzelt Vermessungsarbeiten zunächst im Abschnitt zwischen den Masten 3051 – 3084 sowie bei 

den Masten 3095, 3126, 3141, 3160 und 3167 durchgeführt werden.  

 Die Biotoptypenkartierungen in einem ca. 100 - 200 m breiten Untersuchungskorridor dienen dazu, 

die Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Naturschutz zu gewährleisten. Dazu ist eine 

Inanspruchnahme der im Untersuchungskorridor befindlichen Flurstücke notwendig. Die 

Biotoptypenkartierungen werden zwischen August und Oktober 2023 durchgeführt. 

 Die Kartierungen werden zu einem großen Teil von öffentlich zugänglichen Wegen zu Fuß, mit dem 

Auto und dem Fahrrad durchgeführt. Zur genauen Erfassung von Vegetationsdetails kann es 

notwendig werden, einzelne Flurstücke zu betreten sowie private forst- und landwirtschaftliche 

Wege zu befahren. Bei der Durchführung der Kartierungen wird stets größtmögliche Rücksicht auf 

Wild- und Nutztiere, Feldfrüchte sowie verkehrstechnische, land- und forstwirtschaftliche sowie 

jagdliche Belange genommen. Die mögliche Inanspruchnahme der Grundstücke wird nicht über den 

gesamten Zeitraum stattfinden, sondern höchstens phasenweise und kurzzeitig. Es werden an den 

Grundstücken und Wegen keine Veränderungen vorgenommen, sondern lediglich der Ist-Zustand der 

Flora durch Fotos und Beschreibungen dokumentiert. 

 Mit der Durchführung der Arbeiten wurde die Firma Omexom Hochspannung GmbH (Team 

Umweltplanung) aus Hannover beauftragt. Die vor Ort tätige Firma kann sich durch ein 

entsprechendes Schreiben ausweisen. 

 Die Berechtigung zur Durchführung dieser Vorarbeiten ergibt sich aus §17 des Allgemeinen 

Eisenbahngesetzes (AEG). Mit dieser ortsüblichen Bekanntmachung werden den Eigentümern und 

sonstigen Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten mitgeteilt. Der zeitliche Ablauf der Untersuchungen 

hängt von äußeren Umständen ab, z. B. von örtlichen Gegebenheiten und von den wetterbedingten 

Bodenverhältnissen. 

  

Ansprechpartner: 

Matthias Frowein, DB Energie GmbH, Projektleiter Investitionsprojekte, Projektmanagement Köln, 

Telefon: 0221 / 141-42160, Mobil: 0160 / 98941406, E-Mail: matthias.frowein@deutschebahn.com 
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Bekanntmachung 
 
Der aus dem Listenwahlvorschlag der Christlich Demokratischen Union Deutschlands -CDU- 
für die Bezirksvertretung Cronenberg gewählte Bewerber, 
 

Dr. Ditgens, Klaus,  
 
hat auf sein Mandat verzichtet. Der Verzicht soll mit Ablauf des 31.07.2023 wirksam werden.  

 
Als Nachfolger wird der unter der lfd. Nr. 9 des Listenwahlvorschlages der CDU benannte 
Bewerber 

Uhlemeyer, Frank, 
geb. 1964 in Wuppertal, 

Metzgermeister, 42349 Wuppertal 
E-Mail: frank.uhlemeyer@cdu-wuppertal.de 

 
festgestellt.  
 
Gegen diese Feststellung kann binnen eines Monats beim Wahlleiter für das Stadtgebiet 
Wuppertal, Johannes-Rau-Platz 1, 42269 Wuppertal, Einspruch eingelegt werden. Der Ein-
spruch ist schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. Die Frist zur 
Erhebung eines Einspruchs beginnt am Tage dieser Bekanntmachung. 
 
Wuppertal, den 08.08.2023 
 
Der stellv. Wahlleiter für das Stadtgebiet Wuppertal 
gez.  
Dr. Kühn 
Stadtdirektor 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Maik Wipprecht, 42105 Wuppertal 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.24, 5. Etage, Schwarzbach 105, 42277 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Maik Wipprecht, Ludwigstr. 26, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 31.07.2023, 39148BG0512781 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A. 
gez. 
Paustenbach 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Maksym Jan Kamedula) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Kinder, Jugend und Familie- Jugendamt, Ressort 208.4102, Zimmer: 402 
 Neumarkt 10, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Maksym Jan Kamedula 
 Kilinskiego 7/5,, PL - 47-303 Krapkowic, Polen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 31.07.2023, 208.4102-837424 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A. 
gez. 
A. Loos 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 
(Benachrichtigung Herr Arkadiusz-Dariusz Tarasiewicz) 

 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, 304.52, Zimmer: D335 
 August-Bebel-Str. 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Arkadiusz-Dariusz Tarasiewicz 
 unbekannt, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 31.07.2023, 21400243594, 21400242224 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A. 
gez. 
Horak 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 
(Benachrichtigung Herr Mustapha-Houssam-Ed Zater) 

 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, 304.52, Zimmer: D335 
 August-Bebel-Str. 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Mustapha-Houssam-Ed Zater 
 Schützenstr. 70, 42283 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 30.06.23, 21400236283 
                                                                                  17.07.23, 21400238966   
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A. 
gez. 
Horak 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Piotr Duda) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, 304.52, Zimmer: D335 
 August-Bebel-Str. 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Piotr Duda 
 unbekannt, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 31.07.23, 21400243263 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A. 
gez. 
Horak 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Daniel Szymanski) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, 304.52, Zimmer: D335 
 August-Bebel-Str. 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Daniel Szymanski 
 unbekannt, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 31.07.23, 21400242588 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A. 
gez. 
Horak 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Aneta Ewa Kieliszek gen. Domzala) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, 304.52, Zimmer: D335 
 August-Bebel-Str. 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Aneta Ewa Kieliszek gen. Domzala 
 unbekannt, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 31.07.23, 21400242646, 21400242323 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A. 
gez. 
Horak 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Codruta Caldarar) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, 304.52, Zimmer: D335 
 August-Bebel-Str. 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Codruta Caldarar 
 unbekannt, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 31.07.23, 21400242448 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A. 
gez. 
Horak 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Krzysztof Kowalski) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, 304.52, Zimmer: D335 
 August-Bebel-Str. 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Krzysztof Kowalski 
 unbekannt, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 31.07.23, 21400243115, 21400241986, 21400241564 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A. 
gez. 
Horak 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Sylwester Stanislaw Rombel) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, 304.52, Zimmer: D335 
 August-Bebel-Str. 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Sylwester Stanislaw Rombel 
 unbekannt, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 31.07.23, 21400241499 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A. 
gez. 
Horak 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Alexander Margolf, 42107 Wuppertal 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.24, 5. Etage, Schwarzbach 105, 42277 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Alexander Margolf, Oberstraße 38, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 01.08.2023, 39148BG0767228 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A. 
gez. 
Paustenbach 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Cemal Akkoyun) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, 865.47, Zimmer: 003 
 Schwarzbach 105, 42277 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Cemal Akkoyun 
 Heckinghauser Str. 203, 42289 Wuppertal oder Ludwigstr. 26, 42105 Wuppertal 
 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 01.08.2023 / 39148BG0861237 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A. 
gez. 
Nulsch 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Fidan Amza) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-385 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Fidan Amza 
 Königstr. 159,42853 Remscheid 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 14.07.2023, 012554728 SB 77 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A.                                                                         
gez. 
Ramus 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Zuheir Aburashed Alhomsi) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-385 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Zuheir Aburashed Alhomsi 
 Ludwigstr 85,42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 30.06.2023, 003700401 SB 77 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A.                                                                         
gez. 
Ramus 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Goran Matic) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-385 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Goran Matic 
 Schwarzbach 36,42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 07.07.2023, 003704426 SB 77 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A.                                                                         
gez. 
Ramus 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Relu Nicolae Oprea) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-385 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Relu Nicolae Oprea 
 Heubruch 5 a,42275 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 04.07.2023, 060391297 SB 77 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A.                                                                         
gez. 
Ramus 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 
(Benachrichtigung Herrn Leon Voigt, 42105 Wuppertal 

 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.24, 5. Etage, Schwarzbach 105, 42277 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Leon Voigt, Ludwigstr. 26, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 23.06.2023, 39148BG0781644 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A. 
gez. 
Paustenbach 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Jessica Motejat) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Geschäftsstelle 2, Leistungsgewährung, Zimmer: 433 
 Uellendahler Str. 70-72, 42107 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Jessica Motejat 
 Deweerthstr. 116, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 01.02.2019, Aktenzeichen 3.242.5.42.99.0091.6 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A. 
gez. 
Ryglewski 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Aziz Zouhairi) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Geschäftsstelle 8, Leistungsgewährung, Zimmer: 441 
 Friedrich-Engels-Allee 28, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Aziz Zouhairi 
 Markomannenstr. 70, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 04.08.2023, PS25654942 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A. 
gez. 
Müsken 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Jessica Motejat) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Geschäftsstelle 2, Leistungsgewährung, Zimmer: 433 
 Uellendahler Str. 70-72, 42107 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Jessica Motejat 
 Deweerthstr. 116, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 01.02.2019, Aktenzeichen 3.242.5.42.99.0091.6 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A. 
gez. 
Ryglewski 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Tim Florian Schützmann) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-385 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Tim Florian Schützmann 
 Schönebecker Str. 33,42283 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 02.08.2023, 003706481 SB 77 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A.                                                                         
gez. 
Ramus 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Laura Puchert) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-385 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Laura Puchert 
 Bussardweg 1,42115 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 27.07.2023, 003714081 SB 77 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A.                                                                         
gez. 
Ramus 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Aytekin Ilyas      Dogan) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Kinder, Jugend und Familie Jugendamt, 208.4103, Zimmer: 403 
 Neumarkt 10, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Aytekin Ilyas Dogan  
 Röttgen 120 ,  
            42109 Wuppertal 
                  
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 07.08.2023, 208.4103-844933 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A. 
gez. 
Julia Holm 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Kai Oliver Iwan) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal, Leistungsgewährung, Zimmer: N.N. 
 Bachstraße 2, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Kai Oliver Iwan 
 Emilienstraße 28, 42287 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 08.08.2023,39148BG0584012,  
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A. 
gez. 
Noll 

Der Stadtbote 
Nr. 27/2023

Seite 
39 von 52



Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn  Marcel Stefan Dückershoff) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal, Fachbereich Leistung und Recht, Rückforderung, Zimmer: 5.Etage 
 Schwarzbach 105 42277 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Marcel Stefan Dückershoff  
 Sonnenstr. 27, 42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: JBC.24, 07.08.2023,39148BG0579682 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A. 
gez. 
Ostmann 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Orlando Kamberi) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Strassenverkehrsamt, 405.22, Zimmer: 119 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Orlando Kamberi 
 Feldstr. 3, 42275 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 28.07.2023, 405.22/2023-0274 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A. 
gez. 
Pitscher 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr  Hans-Joachim Wutzke) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Geschäftsstelle 6, Zimmer:       
 Bachstr. 2, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Hans-Joachim Wutzke 
 Bireneichen 2, 42285 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: , 403.21- 08.08.2023, 39148BG0513146 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A. 
gez. 
Murabito 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Tim Schneider) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-393 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Tim Schneider 
 Mertener Weg 10,50354 Hürth 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 11.07.2023, 012534433 SB 92 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A.                                                                         
gez. 
Malewski 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Carsten Reckert) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-389 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Carsten Reckert 
 Kratzkopfstr 17,42369 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 31.07.2023, 012569770 SB 90 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Aytekin Ilyas      Dogan) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Kinder, Jugend und Familie Jugendamt, 208.4103, Zimmer: 403 
 Neumarkt 10, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Aytekin Ilyas Dogan  
 Röttgen 120 ,  
            42109 Wuppertal 
                  
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 10.08.2023, 208.4103-844976 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A. 
gez. 
Julia Holm 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Carsten Reckert) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-389 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Carsten Reckert 
 Kratzkopfstr 17,42369 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 02.08.2023, 012582397 SB 90 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Sarakapinas, Georgios) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Leistung und Recht, Rückforderung, Zimmer: 5. Etage 
 Schwarzbach 105, 42277 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Georgios Sarakapinas 
 Westkotter Str. 111, 42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 10.08.2023, 39148BG0726266 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A. 
gez. 
Hensel 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Gich Andronic) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-385 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Gich Andronic 
 Barcelona Allee 4,51103 Köln 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 30.06.2023, 012556231 SB 77 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A.                                                                         
gez. 
Ramus 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Sebastian Berisha) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Straßenverkehrsamt , 405.22, Zimmer: 128 – 131 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Sebastian Berisha 
 Ludwigstr. 26, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 10.08.2023, 405.22-ML-375830 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A. 
gez. 
Marten 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Zeki Kara) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-386 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Zeki Kara 
 Welheimer Str. 109,46238 Bottrop 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 14.07.2023, 012560431 SB 37 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A.                                                                         
gez. 
Bieniek 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Viola Neumann) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-386 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Viola Neumann 
 Heinrich-Helmke-Str. 10,31135 Hildesheim 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 18.07.2023, 012570176 SB 37 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A.                                                                         
gez. 
Bieniek 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Frank Kronenberg) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-386 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Frank Kronenberg 
 Kreuztalerstr. 37,57250 Netphen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 30.06.2023, 012542911 SB 86 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A.                                                                         
gez. 
Bieniek 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Aytül Kaynak) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-386 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Aytül Kaynak 
 Aufderhöher Straße 131,42699 Solingen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 26.06.2023, 003698781 SB 37 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A.                                                                         
gez. 
Bieniek 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 
(Benachrichtigung Herrn Christopher Martin Chadwick) 

 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-386 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Christopher Martin Chadwick 
 Leinsamenweg 53a,50933 Köln 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 05.07.2023, 012557842 SB 37 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A.                                                                         
gez. 
Bieniek 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Stavros Kaloulis) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-389 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Stavros Kaloulis 
 Parlamentstr 26,42275 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 28.06.2023, 003699693 SB 90 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Razvan Farcas) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-389 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Razvan Farcas 
 Heinrich-Heine-Straße 10 bei Beatrice Maria Marin,42327 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 21.07.2023, 060391246 SB 90 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Volodimir Olegovic Mitiai) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 208.4107 - Kinder, Jugend u. Familie - Jugendamt, Unterhaltsvorschuss, Zimmer: 404 
 Neumarkt 10, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Volodimir Olegovic Mitiai       
 vul. Parizkoj Komuny 46 Wohn. 02, 41600 Konotop / Ukraine 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 11.08.2023, 208.4107-844672 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A. 
gez. 
Alexiou 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Kevin  Konietzko) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal, Leistungsgewährung, Zimmer: N.N. 
 Straße, PLZ und Ort 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 AHerr Kevin Konietzko 
 Ludwigstraße 26, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 14.8.2023, 39148BG0574548 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A. 
gez. 
Noll 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Jennifer Vanessa Gewehr) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 208.4104, Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt, Zimmer: 405 
 Neumarkt 10, 42105 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Jennifer Vanessa Gewehr 
 Im Ostersiepen 78, 42119 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 14.08.2023, 208.4104-837452 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A. 
gez. 
Federmann 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Dljin Alhaj Khalat) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-388 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Dljin Alhaj Khalat 
 Matthias-Claudius-Straße 20,59065 Hamm 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 02.08.2023, 060391477 SB 66 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.08.2023 
i. A.                                                                         
gez. 
Lausen 
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